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Beauftragte der Hessischen Landesregierung 31.03.2020 
für Menschen mit Behinderungen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Sadkowiak, 
 
die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, 
Frau Esser, hat keine Änderungswünsche zu den beiden Gesetzentwürfen "Hessisches 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und Hessisches Gesetz zur Sicherung einer 
fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften für 
Tageseinrichtungen für Kinder". 
 
Die Beauftragte wird nicht an der Anhörung teilnehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.  
Im Auftrag 
 
Ayse Oluk 
 
Referentin der 
Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen 
 
c/o Hessisches Ministerium des Innern und für Sport Friedrich-Ebert-Allee 12 
65185 Wiesbaden  
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Kommissariat der Katholischen Bischöfe 
im Lande Hessen

 
 
An den 
Vorsitzenden des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses 
Herrn Moritz Promny 
 
 
 
 
 

08. April 2020 
Az. 9.4.10. – Az. 4.2.2.8.5. / Kl-fe 

 
 
Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des 
Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Sechstes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- 
und Jugendhilfegesetzbuches – Drucks. 20/2360 – sowie zu dem Dringlichen Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE für ein Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten 
Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften für Tageseinrichtungen für 
Kinder (Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, HessFachAnlKitaG) – Drucks. 20/2435 – 
Ihr Aktenzeichen: I A 2.17 
Ihr Schreiben vom 04.03.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Promny, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
herzlich danken wir für die Möglichkeit, im Rahmen der o. g. Anhörung eine Stellungnahme 
abgeben zu können. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr. Dabei wird die Stellungnahme 
ohne die in Aussicht gestellten Berechnungen des HMSI vorbehaltlich weiterer Anmerkungen 
abgegeben. 
 

A. Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Am 20. November 2019 hat Hessen den Vertrag zum KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesse-
rungsgesetz – KiQuTG, Art. 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung, dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz, unterzeichnet. Dieses erfordert 
nun die Umsetzung von Maßnahmen in Hessen auf den beiden Handlungsfeldern „Fachkraft-Kind-
Schlüssel“ und Stärkung der Leitung.  
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Zunächst bedanken wir uns dafür, dass die katholischen Bistümer von Anfang zu Gesprächen im 
Sozialministerium geladen wurden, um herauszukristallisieren, wie das Gute-Kita-Gesetz in 
Hessen am besten umgesetzt werden kann. So fanden schon vor der Vertragsunterzeichnung 
diese Gespräche mit den Kirchen, Kommunalen Spitzenverbänden, der LIGA und anderen Trägern 
statt.  
 
In den Vorgesprächen bestand größtenteils Übereinstimmung, dass die Gelder vom Bund 
tatsächlich zur Qualitätssteigerung umgesetzt werden und nicht der Beitragsfreistellung dienen 
sollten. Dieses entspricht zum einen den Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes, zum anderen wurden 
die beiden Handlungsfelder Fachkraft-Kind-Schlüssel und Stärkung der Leitung als besonders 
wichtig in den Gesprächen eingestuft.  
 
Insoweit danken und begrüßen wir, dass die vereinbarte Qualitätsverbesserung tatsächlich zum 
Vertragsinhalt geworden ist. Den katholischen Bistümern in Hessen ist wichtig, dass die höheren 
Standards, die jetzt schon in den kirchlichen Einrichtungen bestehen, nicht noch einmal 
aufgesattelt und oberhalb der jetzigen Standards angesiedelt werden müssen. Denn aus unserer 
Sicht wäre das fast so etwas wie eine Benachteiligung für in der Vergangenheit schon 
bereitgestellten erhöhten Standards. Es bedeutet eine ungebührliche Härte für die katholischen 
Einrichtungen und deren Kostenträger, wenn bisher schon bestehende Erhöhungen der Standards 
jetzt nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
Fraglich ist insbesondere, ob die angegebenen Prozentzahlen auf die alten und neuen 
Mindeststandards bzw. die Festlegungen des Trägers gem. § 25a Abs. 1 HKJGB anzurechnen 
sind.  
 
Obwohl es bislang bereits in den Diözesen kirchliche Personalvorgaben oberhalb des gesetzlichen 
Minimums gab, sind aus der Gesetzesänderung resultierende Personalaufstockungen nicht durch 
die erhöhten Grundpauschalen oder die Pauschalen nach § 32 Abs. 2a des Gesetzesentwurfes 
auskömmlich finanziert. Die Diözesen können sich jedoch nicht im Rahmen der bisherigen 
Finanzierungsvereinbarungen an diesen Mehrkosten beteiligen. 
 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Art. 1 § 32 Erhöhung der Grundpauschalen 
 
Grundsätzlich ist die Erhöhung der Grundpauschalen zu begrüßen, insbesondere hierbei die 
Einführung der zusätzlichen Pauschale für lange Öffnungszeiten von 45 Stunden und mehr. 
Kritisch zu betrachten ist allerdings die Erhöhung der Grundpauschale vom vollendeten 
3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die prozentuale Erhöhung der Grundpauschale bei öffentlichen 
Trägern ist rund 30 % höher als bei freigemeinnützigen oder sonstigen geeigneten Trägern und 
die Stärkung des durch unterschiedliche Fördersätze angezielten Subsidiaritätsgrundsatzes wird 
damit relativiert. Unklar bleibt, ob für Schulkinder, die in einer Hortgruppe betreut werden, weiterhin 
keine Grundpauschale gewährt werden soll. Im Zuge des Pakts für den Ganztag ist die 
Hortbetreuung wichtiger Bestandteil und sollte daher vollumfänglich gefördert werden.  
 
Der neu eingefügte Absatz 2a mit den Pauschalen für die Leitungstätigkeit ist hinsichtlich der 
Berechnung von Kindern unter drei Jahren mit Faktor 3 positiv zu bewerten. Allerdings fehlt ein 
Korrektiv für reduzierte Kinderzahlen aufgrund von Integrationsmaßnahmen. Als Grundpauschale 
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für die Integration gibt es € 3.000, ggf. zuzüglich einer Pauschale für lange Betreuungszeit € 2.640, 
also insgesamt € 5.640 Förderung. Dieser Betrag gleicht nicht die reduzierte Pauschale für 
Leitungstätigkeit aus. Ein Beispiel zur Erläuterung: Eine zweigruppige Einrichtung mit 50 Plätzen 
für Kinder ab drei Jahren würde eine Pauschale von € 23.800 erhalten. Wenn in dieser Einrichtung 
ein Integrationskind betreut wird, muss die Gruppengröße reduziert werden, sodass nur 45 Kinder 
vertragsmäßig aufgenommen werden, dann kann nur die Pauschale von € 12.000 erzielt werden. 
Für Integrationskinder sollte es analog der U3-Kinder ebenfalls einen Faktor geben. Die 
Einrichtungen, die Integrationsmaßnahmen durchführen, dürfen hier nicht ungebührlich 
benachteiligt werden. Denn die Durchführung von Integrationsmaßnahmen stellt erhöhte 
Anforderungen an Leitung und Personal.  
 
Die Vorgabe, dass bereits freiwillig vorgehaltene Fachkraftkapazitäten im Umfang von 15 % nicht 
auf die steigenden gesetzlichen Mindeststandards angerechnet werden dürfen, ist zwar vor dem 
Hintergrund der Vereinbarung des Landes mit dem Bund nachvollziehbar, führt aber dazu, dass 
regional bestehende Unterschiede bezüglich der strukturellen Rahmenbedingungen auch weiter 
bestehen bleiben. Überdies haben die dem HMSI vorgetragenen Berechnungen der freien Träger 
aufgezeigt, dass bei Nichtanrechnung der bisher schon gemäß § 25a HKJGB erhöhten Standards, 
erhebliche und finanziell nicht darstellbare Mehrbelastungen für die Kostenträger resultieren 
würden. Angesichts der durch die Corona-Pandemie zusätzlich belasteten Haushalte wiegt dieser 
Aspekt umso stärker. Hinzu kommt, dass die Kirchen derzeit verstärkt in die Trägerqualität 
investieren. Diese personellen Verstärkungen, die ehrenamtliche Strukturen ersetzen, sollten auch 
in § 32a in der zweiten Alternative Berücksichtigung finden. 
 
Die einmalige Pauschale von € 5.000 für die Umsetzung der Freistellung der Leitungstätigkeit sollte 
nicht erst in 2022, sondern zum frühestmöglichen Termin erfolgen. 
 
Wir begrüßen die Erhöhung der BEP-Pauschale. Es besteht jedoch keine Planungssicherheit 
durch die Befristung der Pauschale bis Dezember 2022 zur Umsetzung der erhöhten 
Qualifizierungsanforderungen. Schulkinder, die in Hortgruppen betreut werden, sollten ebenfalls 
bei der BEP-Pauschale berücksichtigt werden. Überdies wäre eine Präzisierung des 
Verwendungszwecks z. B. für eine qualitätssteigernde Verwendung, analog der Schwerpunkt-Kita-
Pauschale, wünschenswert. Zwischen manchen Trägern und Kommunen bestehen 
unterschiedliche Verwendungsvorstellungen: Teilweise sollen die Mittel als gewöhnlicher 
Betriebskostenzuschuss als Teil der Betriebskostenfinanzierung eingestellt werden, eine 
Finanzierung von qualitätssteigernden Maßnahmen wird abgelehnt. 
Ebenso begrüßen wir die Erhöhung der Pauschale von Schwerpunkt-Kitas von € 390 auf € 500. 
Da die Fördervoraussetzungen nicht geändert wurden, ist es aufgrund der Beitragsfreistellung für 
6 Stunden für die Einrichtungen schwierig, die Kinder zu ermitteln, die einen Anspruch auf 
Übernahme der Kostenbeiträge haben. Hier bedarf es einer Hilfestellung zur Datenerhebung. 
 
Eine langfristige Planung ist mit den Instrumenten des KiföG nicht möglich. Es gibt immer wieder 
Einrichtungen, die aufgrund des Mindestanteils von 22 % die Förderung nicht jährlich erhalten. 
Insbesondere auch durch die Regelung zur Kostenfreistellung ist die Verunsicherung, welche 
Kinder als förderberechtigt zählen, noch gestiegen. Da somit die Fördermittel nicht jährlich zur 
Verfügung stehen, ist eine langfristige Planung schwierig. 
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Art. 2 § 25c 
 
Die Erhöhung der Pauschale für die Ausfallzeiten von 15 auf 22 % ist zu begrüßen. 
 
Die Erhöhung der Leitungsfreistellung ist ebenfalls zu begrüßen, max. 1,5 Vollzeitstellen und die 
Aufgaben der Leitungstätigkeit sind aufgelistet. Allerdings wäre eine Aufteilung der Erhöhung auf 
Leitungstätigkeiten und mittelbare pädagogische Arbeit sachlich angemessener. Letztere bleibt 
nach wie vor ungeregelt und damit vielfach unberücksichtigt, während die Leitungstätigkeit nun mit 
20 % anerkannt wird. Das kann auch innerhalb der Teams zu Vermittlungsschwierigkeiten führen.  
 
Bedauerlich ist, dass im Gesetzentwurf keine Aussagen getroffen wurden zu Zusatzkräften, z. B. 
für die Hauswirtschaft. 
 
Die Erhöhung der Personalschlüssel kann letztlich sachnotwendig nicht ohne eine entsprechende 
Anpassung des § 25b wirksam werden. Dessen Änderung muss dringend zeitnah nachgeholt 
werden. 
 

B. Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
 
Grundsätzlich ist die im Gesetzentwurf enthaltene Forderung nach verbindlichen Zeitkontingenten 
für die Praxisanleitung zu begrüßen, ebenso wie die Anforderung an eine zusätzliche Qualifizierung 
der Praxisanleitungen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

 
Rechtsanwältin Prof. Dr. Magdalene Kläver 
        - Justiziarin des Kommissariats -           
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf  der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für ein Sechstes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbu-
ches (HKJGB), Drucksache 20/2360 sowie zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
für ein Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbil-
dung von Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder (Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, 
HessFachAnlKitaG), Drucksache 20/2435, Anhörung im SIA am 14.05.2020 
  
Sehr geehrter Herr Promny, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den o.g. Gesetzesentwürfen. 
 
In unseren früheren Stellungnahmen zu den Gesetzentwürfen der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur 
Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung (Drs. 19/5467) und 
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/GRÜNE für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Kinder- 
und Jugendhilfegesetzbuches und anderer Rechtsvorschriften (Drs. 5472) vom 16.02.2018 sowie zum 
Vierten Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB), (Drs. 
19/6283) haben wir bereits auf die große Bedeutung einer ausreichenden Personalausstattung in 
Kitas aus Elternsicht hingewiesen. Unsere Auffassung wird von verschiedenen wissenschaftlichen Stu-
dien gestützt, die die fundamentale Bedeutung der Fachkräfte- und Personalausstattung in der früh-
kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung untermauern. 
 
Im Beteiligungsprozess zum KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG; Gute Kita-Ge-
setz) haben auch wir uns daher dafür ausgesprochen, die entsprechenden Mittel vor allem in die 
Handlungsfelder zu investieren, die die Verbesserung der Fachkräftesituation in den Einrichtungen 
zum Ziel haben. Im Einzelnen sind dies die Handlungsfelder „Fachkraft-Kind-Schlüssel“, „Qualifizierte 
Fachkräfte“ und „Stärkung der Leitung“. Aus unserer Sicht bedeutsam ist zudem das Handlungsfeld 
„Netzwerke für mehr Qualität“ sowie die damit verbundenen inhaltlichen Herausforderungen, 
insbesondere die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien.  
 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass die im vorliegenden Gesetzentwurf von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 20/2360) vorgesehen Maßnahmen sich auf die Handlungsfelder „Fachkraft-
Kind-Schlüssel“ und „Stärkung der Leitung“ beziehen. Die Erhöhung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufschlags auf den Mindestpersonalbedarf zum Ausgleich von Ausfallzeiten sowie die vorgesehene 
Leitungsfreistellung sind aus unserer Sicht geeignete Maßnahmen, um die Arbeitsbedingungen in den 
Einrichtungen zu verbessern und damit die Attraktivität des Berufsbildes der Erzieher*innen zu stei-
gern. Die verbesserten Betreuungsschlüssel ermöglichen den Fachkräften zudem eine intensivere pä-
dagogische Arbeit zugunsten der Kinder. Aus unserer Sicht wünschenswert wäre darüber hinaus aber 
auch die Berücksichtigung von Vor- und Nachbereitungszeiten für die Elternarbeit bei der Personal-
bemessung. 
 
Ebenfalls zu begrüßen ist, dass über das „Starke Heimat Hessen“ -Programm mehr Landesmittel in 
die Grundfinanzierung der Kitas, für Integration und Inklusion sowie längere Betreuungszeiten 
eingesetzt werden.  
 
Kritisch sehen wir allerdings, ob diese Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation ange-
sichts steigender Betreuungsbedarfe und Fachkräftemangel ausreichen werden. Hier müssen weitere 
Maßnahmen getroffen werden, damit den Einrichtungen qualifizierte, motivierte und talentierte 
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Fachkräfte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Aus unserer Sicht wäre es zielführend, z.B. 
die Möglichkeiten der berufsbegleitenden Ausbildung oder des Quereinstiegs auszuweiten.  
 
Probleme und Qualitätseinschränkungen im Zusammenhang mit der Personalsituation werden in An-
fragen und Diskussionsforen immer häufiger von den Eltern eingebracht: Sie führen dazu, dass z.B. 
reguläre Betreuungszeiten auch eingeschränkt werden ("Heute Nachmittag leider nur bis 15 Uhr ge-
öffnet, bitte lassen sie wenn möglich ihre Kinder zuhause"), pädagogische Angebote zur Bewegung, 
Waldtage oder Förderung zur Schulvorbereitung fallen ersatzlos weg, und Elternbeiräte beobachten 
dabei erhöhten Krankenstand, Fluktuation unter den Fachkräften sowie "schlechte Stimmung", auch 
wenn ein großes Vertrauen in die Kompetenz und den persönlichen Einsatz der Fachkräfte sehr oft 
vorhanden ist. 
 
Wir bedauern, dass das Handlungsfeld „Netzwerke für mehr Qualität/ Verbesserung der Steuerung 
des Systems“ keine Berücksichtigung gefunden hat. Eine bessere Koordinierung aller am Betreuungs-
angebot beteiligten Akteure wäre aus unserer Sicht ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Be-
treuungsqualität. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass dieser Aspekt mehr in den Fokus rückt. 
Auch wenn die Priorität auf der Personalsituation liegt, so sehen Kita-Eltern die Bedeu-
tung aller Handlungsfelder für Qualität in den Kindertageseinrichtungen.  
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE (Drs. 20/2435) ist unseres Erachtens geeignet, sowohl die 
Betreuungsqualität in den Kindertageseinrichtungen zu steigern als auch die Arbeitsbedingungen für 
die Fachkräfte zu verbessern. Daher findet dieser Gesetzentwurf unsere Zustimmung. 
  
Frankfurt am Main/ Gießen, 20.04.2020 
 
Für die LAG: Brigitte Molter (Vorsitzende) 
mit Unterstützung der Servicestelle KitaEltern Hessen/ Kathrin Kraft 
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Stellungnahme 
 

                  Wiesbaden, 21.04.2020 
 
Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspoltischen Aus-
schusses des Hessischen Landtages zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU und der Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN für ein sechstes Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches – Drucksa-
che 20/2360 –  
 
sowie  
 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Hessisches Gesetz zur Siche-
rung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von 
Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder (Fachgerechte-Anleitung-
Gesetz, HessFachAnlKitaG) – Drucksache 20/2435; Ihr Aktenzeichen: I A 2.17;  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Promny, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu o.g. Entwürfen.  
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. ist erfreut darüber, wie in Hes-
sen der Vertrag zum KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG – 
aufgenommen wurde. Es ist richtungsweisend, dass mit dem sogenannten „Gute-
Kita-Gesetz“ tatsächlich auf Qualitätsverbesserung abgezielt wird und durch zusätz-
liche Mittel aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ weitere qualitätsverbes-
sernde Akzente ermöglicht werden.  
 
Auch den Abstimmungsprozess mit der Fachabteilung des HMSI, im Vorfeld der 
Vertragsunterzeichnung und des Novellierungsverfahrens, möchten wir ausdrück-
lich positiv anmerken.  
 
Die Bewertung der Liga Hessen basiert auf den Annahmen, dass die gesetzlichen 
Regelungen in den Kindertageseinrichtungen konkrete Qualitätsverbesserung er-
möglichen, keine finanzielle Belastungen der frei gemeinnützigen und sonstigen 
geeigneten Einrichtungsträger verursachen und keine Ungleichbehandlung der Trä-
ger erfolgt.   
 
Die Gesetzentwürfe werden wie folgt bewertet: 
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A. Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDIGS 90/DIE 
GRÜNEN 
 
1. Bewertung der Regelungen im Einzelnen 

 
Art.1 Nr.1 § 32  
 
Mit der Erhöhung der Grundpauschalen und der zusätzlich eingeführten Pau-
schale für Öffnungszeiten von 45 Stunden und mehr, wird der Entwicklung im 
Feld Rechnung getragen.  
 
Die ungleiche Erhöhung der Grundpauschalen zwischen den Trägergruppen ist 
vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsgedankens nicht begründet. Darauf sollte 
verzichtet werden.  
 
Die Hortbetreuung in Hessen wird mit Landesmitteln nicht ausreichend geför-
dert. Besonders vor dem erforderlichen Ausbau der Ganztagsbetreuung ist eine 
Grundpauschale und gleichwertige Förderung der Horte zu ergänzen.  
 
 
Zu c:  
Mit Pauschalen die entstehenden Mehrkosten auszugleichen ist ein gangbarer 
Weg, wenn die Höhe der Pauschalen dem Bedarf entspricht.  
 
Die Mehrkosten entstehen aus berücksichtigungsfähigen Ausfallzeiten (Krank-
heit, Urlaub, Fortbildung) und Leitungszeiten. Hierzu besteht zukünftig eine ge-
setzliche Verpflichtung, was von der Liga Hessen begrüßt wird.  
 
Problematisch wird dieses Vorgehen jedoch da, wo die Mehrkosten nicht durch 
die Pauschalen abgedeckt werden können. Es bedarf daher eines Mechanis-
mus, der verhindert, dass die Träger zusätzliche Kosten nicht gedeckt bekom-
men. Möglich wäre hier ein gesetzlicher Vorbehalt, der die Höhe der Pauschale 
in direktem Bezug zu den tarifgerechten Personalaufwendungen stellt.  
 
Die zusätzliche Pauschale von 5.000 € für organisatorische Maßnahmen zur 
Umsetzung der Leitungsfreistellung wird begrüßt. Die Gewährung der Pauscha-
le sollte direkt erfolgen und nicht auf 2022 verlagert werden, da bis dahin die 
Maßnahmen umgesetzt sein sollten.  
 
Zu e:  
Die Erhöhung der Schwerpunkt-Kita-Förderung begrüßen wir. Gleichzeitig 
möchten wir darauf aufmerksam machen, dass durch die bestehende Regelung 
nach wie vor die Fördervoraussetzungen nicht hinreichend klar sind, um die An-
spruchsvoraussetzungen zu ermitteln.  
 
Zu f:  
Trotz verbesserter Ausstattung der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit 
und ohne Behinderung, die wir begrüßen, fehlt seit der Einführung des KiföG ei-
ne angemessene rechtliche Berücksichtigung der Kinder mit Behinderung bei  
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der Berechnung des personellen Mindestbedarfs (§ 25 c) und der Größe und 
Zusammensetzung einer Gruppe (§ 25 d). Die Liga Hessen fordert auch in die-
sem Gesetzgebungsverfahren die Einführung einer systematisch einheitlichen 
Landesregelung für Kinder mit und ohne Behinderung. 
 
 
Art. 2 Nr. 1 § 25 c 
 
Zu a und b:  
Die Erhöhung der Ausfallzeiten von 15 % auf 22 % wird ebenfalls begrüßt und 
entspricht jetzt dem Wert aus der Evaluation des KiföG (2016). Auch durch Be-
rücksichtigung des Bedarfes für die Leitung nähern sich die gesetzlichen Rege-
lungen stark an die Erfordernisse der Praxis an.  
 
Aus Sicht der Liga Hessen ist damit ein großer Schritt der Qualitätsentwicklung 
verbunden. Perspektivisch ist durch die zu erwartende bessere Personalsituati-
on in den Kindertageseinrichtungen die Anpassung des § 25 b HKJGB erforder-
lich und gleichzeitig der Diskurs über die frühkindliche Entwicklung in Kinderta-
geseinrichtungen und der Bedarf an Multiprofessionalität in Kita-Teams zu füh-
ren. Dies bringt einen steigenden Bedarf an Fachberatung, Anleitung und Lei-
tungstätigkeit gekoppelt an entsprechende Formen der Weiterqualifizierung mit 
sich.  
 
Exkurs: Integration von Kindern mit Behinderung 
 
Mit der Novellierung wird erneut ein grundsätzlicher Systemfehler bei der Finan-
zierung von Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Behinderung fortgeschrie-
ben. Dies führt dazu, dass die finanziellen Anreize zur Integration von Kindern 
mit Behinderung vgl. § 32 Abs. 5) unzureichend bleiben.  
 
Die Betreuung von Kindern mit Integrationsbedarf in Gruppen erfordert eine Re-
duzierung der Gruppengröße / Platzzahl. Mit dieser Reduzierung verliert die 
Kindertageseinrichtung die Platzpauschalen im Umfang der erforderlichen Re-
duzierung. Diese wird nicht durch gem. § 32 Abs. 5 kompensiert.  
Dieser Missstand ist zu beheben, wenn für die Kinder mit Behinderung ein eige-
ner Faktor eingeführt wird (vgl. § 25 d und § 32 Abs. 2).  
 
Art. 2 Nr. 2 § 37 
 
Diese Klarstellung zum Adressaten des Leistungsanspruches schafft Rechts-
klarheit und verbessert insbesondere die Planungssicherheit der betroffenen 
freien Träger.  
 
Art. 2 Nr. 3 § 57 
 
Die eingeräumte Übergangsfrist ist unter Berücksichtigung des kalkulierten Per-
sonalbedarfs folgerichtig.  
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B. Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
 

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung und der damit verbundene Personalbedarf 
wird über die bisherigen Zugänge in den Beruf und die Fachkraftdefinition nicht 
zu realisieren sein. Es bedarf daher zunehmend Qualifizierungs- und Bera-
tungsangebote in der Praxis. Der Gesetzentwurf greift diese bereits jetzt schon 
bestehende Aufgabe auf. Fachlich qualifizierte Anleitung von Auszubildenden, 
Studierenden der Fachschulen, Berufseinsteiger*innen und Berufsrückkeh-
rer*innen ist ebenso Bestandteil der Qualifizierung, wie eine qualifizierte Fach-
beratung.  
Die Definition von Zeitkontingenten für die Anleitungsaufgabe und die Vorgabe 
einer aufgabenbezogenen Qualifizierung der Anleitenden unterstützen wir, als 
die dafür notwendige Voraussetzung. 

 
 
Für Rückfragen und weitere Erläuterungen zu unserer Stellungnahme stehen wir 
selbstverständlich gern zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Jürgen Hartmann-Lichter 

Vorsitzender des Arbeitskreises 
„Kinder, Jugend, Frauen und Familie“ 
 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. ist der Zusammenschluss der 
sechs hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und 
benachteiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitglieds-
verbände. Mit ca. 7.300 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeu-
tender Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hes-
sen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen die rund 113.000 beruflich Beschäf-
tigten und rund 160.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in Pflegeinrichtungen, Behinder-
teneinrichtungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Früh-
förderstellen, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und 
die realen Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die politi-
schen Gespräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein.  
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                                                                                                                                          Idstein, den 22.04.2020 
 
 
 

Stellungnahme 
 
 
Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Innenpolitischen Ausschusses des Hessischen Land-
tages zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und des Bündnis90/DIE GRÜNEN für ein sechs-
tes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches – Drucksache 20/2360 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Promny, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die LAG Frühe Hilfen in Hessen e. V. begrüßt die mit der Gesetzesnovellierung angestrebte Umset-
zung des KiQuTG in unserem Bundesland. Insbesondere in Verbindung mit den zusätzlichen Mitteln 
aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ sehen wir in dem Gesetz eine zielführende Maßnahme 
für die Verbesserung der pädagogischen Qualität in der Kindertagesbetreuung. Auch die gute Zu-
sammenarbeit mit den Trägern der Kindertagesbetreuung in Hinblick auf die rechtliche Umsetzung 
des KiQuTG möchten wir nicht unerwähnt lassen. 
Erheblich kritischer beurteilen wir das Gesetz in Hinblick auf die Förderung der Teilhabe, insbesonde-
re der Teilhabe von Kindern mit Behinderung, bzw. von Kindern, die von Behinderung bedroht sind. 
Erneut ist nicht vorgesehen, strukturelle Vorgaben der Jugendhilfe für die Inklusion dieser Kinder 
gesetzlich zu verankern. Auch im Rahmen der angestrebten Novellierung wird weiterhin nur auf die 
Vereinbarung zwischen den Kommunalen Kostenträger gemäß SGB XII und IX und den Leistungserb-
ringern integrativer Maßnahmen verwiesen (Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinde-
rung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder, in der jeweils 
aktuellen Fassung). Dies hat zur Folge, dass auch der originäre Anteil der Jugendhilfe an der Inklusion, 
d.h. die notwendige Reduzierung der Gruppengröße und die entsprechende Ausstattung mit Fach-
kräften, lediglich Bestandteil der Vereinbarung ist. Auf kommunaler Ebene und auf der Basis höchst 
unterschiedlicher Ausgestaltungen von Betreiberverträgen für Kindertagesstätten birgt dies in der 
Praxis erhebliche Probleme in Bezug auf die Ausgestaltung der Gruppen mit Integrationsmaßnahmen 
und letztendlich auch für die Finanzierung der erforderlichen strukturellen Veränderungen. Schließ-
lich kommt es  
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vielfach dazu, dass ökonomische Gründe dazu führen, dass Kindertagesstätten sich gegen die Durch-
führung einer Integrationsmaßnahme entscheiden. 
Auch unser zweiter Punkt betrifft das Nebeneinander von HKJGB und Vereinbarung Integrationsplatz. 
Die unterschiedlichen Vorgaben sind weiterhin nicht aufeinander abgestimmt. Die kindbezogene 
Systematik der Förderung im HKJGB führt dazu, dass Einrichtungen, die eine Integrationsmaßnahme 
einrichten aufgrund der Gruppenreduzierung gemäß Vereinbarung Integrationsplatz, Mittel der Lan-
desförderung in Form der Grund- und Qualitätspauschalen verliert. Trotz der zusätzlichen Pauschale 
zur Förderung der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung entsteht für den 
Träger bei Einrichtung einer Integrationsmaßnahme ein Defizit. Ein zusätzlicher Einnahmeverlust 
entsteht in Bezug auf die Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG, § 32 Abs.2 HKJGB, wenn sich Einrich-
tung an den jeweiligen Schwellenwerten befinden. Bspw. verliert eine Einrichtung mit 50 Kindern 
zusätzlich 11.800,00€ Landesförderung, wenn sie sich für die Einrichtung einer Integrationsmaßnah-
me entscheidet und die Aufnahmekapazität dadurch unter 50 sinkt. Eine Behebung dieser Missstän-
de, bspw. durch die Einführung entsprechender Faktoren für Kinder mit Integrationsmaßnahmen, 
würde die Schwelle für die Einrichtung inklusiver Angebote in Kitas erheblich senken. 
 
Für Rückfragen, sowie weiter Erläuterungen zu unserer Stellungnahme stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
H. Lorenz-Medick 
2. Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAG Frühe Hilfen in Hessen e. V., Grünberger Straße 222, 35394,  
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Martina Ertel, 1. Vorsitzende, 0641/79798114    H. Lorenz-Medick, 2. Vorsitzender, 06126/55507 
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Die LAG im Internet: 
www.frauenbueros-hessen.de  

LAG 
landesarbeitsgemeinschah 
Hessischer Frauen- und 
Gleichstellungsbüros 

I

Sprecherinnengremium 
der LAG Hessischer 
Frauen u. Gleichstellungsbüros 

Per E-Mail 

An den Vorsitzenden des 
Sozial-  und Integrationspolitischen Ausschuss 
des Hessischen Landtages 
Herrn Moritz Promny 

22.04.2020  

Stellungnahme der LAG Hessischer Frauen- und Gleichstellungs-
büros zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Sechstes Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches — Drucks. 
20/2360 — sowie zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion 
DIE LINKE für ein Hessisches Gesetz zur Sicherung einer 
fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von 
Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder (Fachgerechte-An-
leitung-Gesetz, HessFachAnIKitaG) — Drucks. 20/2435 — 

Sehr geehrter Herr Pronnny, 

die Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauen- und Gleich-
stellungsbüros (LAG) gibt folgende Stellungnahme zu dem o. a. 
Gesetzentwürfen ab: 

1. Sechste Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuch — Drucks. 20/2360 

Aus Sicht der LAG gibt es keinen Bedarf Stellung zu nehmen. 

2. Dringlicher Gesetzentwurf — Hessisches Gesetz zur 
Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der 
Ausbildung von Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kin-
der (Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, HessFachAnIKitaG) — 
Drucks. 20/2435 

Sowohl unter A. Problem, als auch unter B. Lösung wird auf den 
Wiedereinstieg von Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrern 

Sylvia Arnet 
Stellv. Frauenbeauftragte (HGIG) 
Stadt Wiesbaden 
Hasengartenstraße 21 
65189 Wiesbaden  
Tel.:  0611/31-4015 
Fax: 0611/31-6909 
sylvia.amet@wiesbaden.de  

Britta Heblich 
Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte 
Stadt Friedrichsdorf 
Hugenottenstraße 55 
61381 Friedrichsdorf  
Tel.  06172/731-1303 
Fax 06172/731-51303 
Britta.heblich@friedrichsdorf.de  

Gianina Zimmermann 
Frauen- u. GleichstellungsbeauftragtE 
Klinikum Frankfurt Höchst 
Gotenstr, 6-8 
65929 Frankfurt  
Tel.  069/3106-3125 
Fax 069/3106-2514 
Frauenbeauftragte@klinikumfrankfurlde 
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- 2 -  

Bezug genommen, die, nach einem Ausstieg von mindestens 5 Jahren, erneut angeleitet 
werden sollen. 

Laut Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) § 11 Abs. 1 „Um die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern bei Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung ... zu gewährleisten 
sind Eignung, Befähigung und fachliche Leistung (Qualifikation) entsprechend der Anforderun-
gen der zu besetzenden Stelle ... zu beurteilen. Bei der Qualifikationsbeurteilung sind Fähigkei-
ten und Erfahrungen, die durch die Wahrnehmung von Familienaufgaben oder ehrenamtlicher 
Tätigkeit erworben worden zu berücksichtigen ... "Entscheidend ist hierbei, dass die Tätigkeiten 
einen Bezug zu den dienstlichen Anforderungen haben oder die Kompetenzen hierdurch erwei-
tert werden. 

Somit wird im HGIG eindeutig klargestellt, dass ein Pausieren aus Gründen der Sorgearbeit 
oder gesellschaftlichen Engagements als erweiterter Kompetenzerwerb gewichtet wird, da diese 
Erfahrungen und Fähigkeiten für den wahrzunehmenden Aufgabenbereich förderlich und von 
Bedeutung sind. Daher ist eine Gleichbehandlung von Berufsrückkehrerinnen und Berufsrück-
kehrern mit Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger aus Sicht der LAG nicht angemessen. Im 
Gegenteil, dieser Mitarbeitendenkreis eignet sich auf Grund des breiten Erfahrungsschatzes 
nach einer angemessenen Einarbeitungszeit besonders als Praxisanleitung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Britta Heblich 
- für das Sprecherinnengremium der Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauen- und Gleich- 
stellungsbüros - 
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Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Hessen e. V. - Gebrüder-Lang-Straße 7 -  61169 Friedberg 
www.kinderschutzbund-hessen.de – Email: info@kinderschutzbund-hessen.de  

Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hessen e.V. zum 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Sechstes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 
Drucksache 20/2360  

 

Grundsätzliche Anmerkungen  

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen begrüßt die Richtlinien des Gute-Kita-
Gesetzes und deren Umsetzungen in Hessen im Wege des sechsten Änderungsgesetzes zum HKJGB. 
Es ist richtig, dass in Hessen mit den zusätzlichen Mitteln aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ 

weitere Qualitätsverbesserung ermöglicht wird. Wir erwarten, dass bei der Umsetzung keine 
Ungleichbehandlung der Träger erfolgt und es zu keinen finanziellen Mehrbelastungen der frei 
gemeinnützigen Träger kommt. 

Alle Kinder müssen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gute Bildungschancen und Förderung 
gerade in der frühen Kindheit erfahren. 

Die Kindertagesstätten sind hier in einer Schlüsselposition, um Teilhabe und Integration von Kindern 
zu ermöglichen – hierzu benötigen sie eine gute Ausstattung, um eine gute Qualität in der Arbeit 
leisten zu können. 

Für eine gelingende frühkindliche Bildung und Erziehung benötigen wir ausreichend qualifiziertes 
Personal mit einem ausgewogenen Zeitkontingent für die unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Anforderungen. Unerlässlich ist es in unseren Augen, die Bezahlung von Fachkräften in den 
Kindertagesstätten in den Blick zu nehmen und zu verbessern. Weitere Maßnahmen zur Ausbildung, 
Weiterbildung und für die eigentliche Tätigkeit sind zu ergreifen, wenn der Beruf weiterhin attraktiv 
sein soll. In Zeiten des Fachkräftemangels gilt es, mit vorhandenen Ressourcen gut umzugehen und 
weitere Menschen zu gewinnen, die für die qualifizierte Gruppenarbeit zur Verfügung stehen. 

Die im aktuellen Gesetzesentwurf vorgenommen Erhöhung der Ausfallzeiten auf 22% fordern wir seit 
2013 und freuen uns, dass mit nunmehr 22% eine der Arbeitsrealität angemessene Quote erreicht 
ist, entsprechend dem Wert der Evaluation des KiföG aus 2016.  

Im Einzelnen 

§25c Abs.3 HKJG Zeitanteil Kita-Leitung 

Die Erhöhung des festen Zeitanteils für die Leitung einer Kita begrüßen wir. Die Festlegung einer 
Quote von 20% ermöglicht der Leitung ihren Aufgaben (Personalplanungen, Austausch, 
Qualitätssicherung, Elternarbeit) qualitativ angemessen nachkommen zu können, die Größe der 
Einrichtung sollte an dieser Stelle berücksichtigt werden. 
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Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Hessen e. V. - Gebrüder-Lang-Straße 7 -  61169 Friedberg 
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§32 Abs. 3 HKJGB  

Die Einführung der HBEP Qualitätspauschale und die Fachberatungsförderung haben wir bei der 
Einführung 2018 begrüßt, ebenso begrüßen wir an dieser Stelle die Verlängerung. Wir sprechen uns 
für eine Entfristung der Förderung aus. Fachberatung sichert den „Blick von außen“, die pädagogische 

Tätigkeit steht stets vor neuen Herausforderungen und muss weiterentwickelt werden, Qualifizierung 
versteht sich als fortlaufender Prozess. 

Förderkategorie Betreuungszeiten ab 45 Wochenstunden 

Eltern im Schichtdienst sind z.B. darauf angewiesen, dass ihre Kinder in einer Einrichtung mit langen 
Öffnungszeiten betreut werden. Insbesondere in solchen Einrichtungen ist es wichtig, dass es zu 
gutem Beziehungsaufbau zwischen Kindern und Fachkraft kommt und auch die Bindung in 
verlässlichen Gruppen den Kindern Sicherheit geben. Auch die Elternarbeit muss hier flexibel 
gestaltet sein. 

Wichtig ist, dass die erhöhten Sätze zur Förderung in den Einrichtungen, und damit bei den Kindern, 
tatsächlich ankommen und nicht dazu dienen, dass anderweitige Zuschüsse (z.B. der Kommune) 
gestrichen bzw. ersetzt werden. 

 

§ 57 Abs. 1 HKJGB Umstellung / Betriebserlaubnis 

Im Sinne der Kinder und Eltern begrüßen wir eine schnelle Umstellung der Einrichtungen und der 
zugehörigen Betriebserlaubnis auf die neuen und verbesserten Modalitäten. Die Einrichtungen 
benötigen hierfür weiteres Fachpersonal, das in der aktuellen Lage des Fachkräftemangels schwer zu 
erlangen ist. Hier muss dringend an den berufsbegleitenden Ausbildungsgängen mit den 
entsprechenden Zeitkontingenten für die Praxisanleitung weitergearbeitet werden. Ebenso ist die 
angemessene Bezahlung ein Baustein für mehr Fachkräfte.  

 

Friedberg, 23.04.2020 

 

 

Verone Schöninger   Olivia Rebensburg 

Landesvorsitzende   Landesgeschäftsführerin 

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen e.V. ist Mitglied beim DKSB Bundesverband und vertritt seine 27 hessischen 
Ortsverbände auf Landesebene. Hessenweit hat der DKSB circa 3.600 Mitglieder, mehr als 900 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und beschäftigt 275 hauptamtliche Fachkräfte. Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist unabhängiger freier Träger der 
Jugendhilfe und fachlich befasst mit allen Themen rund um den Kinderschutz. Der DKSB Landesverband Hessen e.V. tritt als Lobby für 
Kinder für eine kinderfreundliche Gesellschaft, für die Förderung der Entwicklung aller Kinder und für den Schutz vor Gewalt ein. 
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Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hessen e.V. zum 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE  
Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, HessFachAnlKitaG, Drucksache 20/2435  

 

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen begrüßt die Idee, die Qualität der Ausbildung 
von Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder durch eine Sicherung der fachlichen Anleitung in 
den Einrichtungen zu steigern und dies durch Zeitkontingente für Anleitung im HKJGB festzuschreiben. 

Die Anforderungen im Arbeitsalltag einer Kindertagesstätte sind hoch, hierzu ist es wichtig, gute 
Grundlagen in der Ausbildung zu legen und die schulische Ausbildung mit fachgerechten Elementen in 
der Praxis zu begleiten. Zur Reflektion benötigen die angehenden Fachkräfte und die Anleitungen in 
den Einrichtungen Zeit. Mit dem Gesetzesentwurf wird dies durch die Einführung von § 25d HKJGB in 
der neuen Fassung eingeführt. 

Die Anleitung sollte (§ 25d Abs.3 und 4) in den Händen erfahrener Fachkräfte liegen, explizit nicht bei 
der Leitung der Einrichtung. Diesen Vorschlag unterstützen wir, um dem formulierten Anspruch an 
Anleitung auch im Arbeitsalltag gut gerecht zu werden. Der Gedanke, dass die Anleitung unmittelbar 
aus der Gruppentätigkeit und dem gemeinsamen Erleben von Gruppensituationen ist zu unterstützen. 

Für eine gelingende frühkindliche Bildung und Erziehung benötigen wir ausreichend qualifiziertes 
Personal mit einem ausgewogenen Zeitkontingent für die unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Anforderungen. So muss u.a. auch ein zeitlicher Spielraum mit einbezogen werden, der es den 
Fachkräften ermöglicht, sich durch separate Qualifizierungen auf ihre Anleitungsfunktion 
vorzubereiten und fortlaufend weiterzubilden. 

Unerlässlich ist es in unseren Augen, die Bezahlung von Fachkräften in den Kindertagesstätten in den 
Blick zu nehmen und zu verbessern. Weitere Maßnahmen zur Ausbildung, Weiterbildung und für die 
eigentliche Tätigkeit sind zu ergreifen, wenn der Beruf weiterhin attraktiv sein soll. In Zeiten des 
Fachkräftemangels gilt es, mit vorhandenen Ressourcen gut umzugehen und weitere Menschen zu 
gewinnen, die für die qualifizierte Gruppenarbeit zur Verfügung stehen. Die Ausbildung der 
Erzieher*innen muss erweiternd, zu den klassischen schulischen Ausbildungen, praxisintegrierte 
Ausbildungen zulassen. 

Friedberg, 23.04.2020 

 

Verone Schöninger   Olivia Rebensburg 
Landesvorsitzende   Landesgeschäftsführerin 

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen e.V. ist Mitglied beim DKSB Bundesverband und vertritt seine 27 hessischen 
Ortsverbände auf Landesebene. Hessenweit hat der DKSB circa 3.600 Mitglieder, mehr als 900 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und beschäftigt 275 hauptamtliche Fachkräfte. Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist unabhängiger freier Träger der 
Jugendhilfe und fachlich befasst mit allen Themen rund um den Kinderschutz. Der DKSB Landesverband Hessen e.V. tritt als Lobby für 
Kinder für eine kinderfreundliche Gesellschaft, für die Förderung der Entwicklung aller Kinder und für den Schutz vor Gewalt ein. 
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EVANGELISCHES BÜRO HESSEN KOMMISSARIAT DER 
AM SITZ DER LANDESREGIERUNG KATHOLISCHEN BISCHÖFE 
 IM LANDE HESSEN 

Mosbacher Straße 20 Frauenlobstraße 5 
65187 Wiesbaden 65187 Wiesbaden 

Telefon  0611/53 16 46-0 Telefon  0611/3 60 08-0 
Mail: mail@ev-buero-hessen.de Mail: hessen@kommissariat-bischoefe.de 
 

 
23. April 2020 

 
An den 
Vorsitzenden des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses 
im Hessischen Landtag 
Herrn Moritz Promny 
 
 
 
 
Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen 
Ausschusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Sechstes Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches  
 
Drucks. 20/2360  
Ihr Aktenzeichen: I A 2.17  
Ihr Schreiben vom 04.03.2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Promny, 

 

in Ergänzung zu unseren bereits vorliegenden Stellungnahmen vom 8. und 22. April 2020 

möchten wir gerne gemeinsam noch einmal die Problematik der nach dem Gesetzentwurf 

geplanten pauschalen Landesförderung und deren Nichtauskömmlichkeit darstellen. 

 

Hintergrund dessen sind die nunmehr auf der Homepage des Regierungspräsidiums Kassel 

zu dem noch nicht verabschiedeten Gesetz veröffentlichten Erläuterungen zur 

Landesförderung vom 2. April 2020, die wir erst nach Fertigstellung der Stellungnahmen 

ausführlich würdigen konnten. 

 

In diesen Erläuterungen wird eine Interpretationsunsicherheit des Gesetzestextes, auf die 

wir bereits in der Stellungnahme vom 8. April 2020 hingewiesen hatten, ausgeräumt, da dort 

die Fördervoraussetzung für die Pauschalen nach § 32 Abs. 2a HKJGB (KiQuTG-

Pauschalen) näher ausgeführt werden.  
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Fördervoraussetzung ist eine Trägererklärung, nach der  

 

1. die schnellstmögliche Aufstockung der Personalkapazitäten, sofern „der personelle 

Mindestbedarf bisher nicht den Vorgaben des § 25c in der am 1. August 2020 

geltenden Fassung entspricht“ und 

 

2. der Träger beabsichtigt, „Zeiten, die er nach § 25a Abs. 1 Satz 2 am 1. August 2019 

in der Tageseinrichtung vorgehalten hat, bis zu 15 % im gleichen prozentualen 

Umfang zum personellen Mindestbedarf nach § 25c Abs. 2 beizubehalten.“ 

 

Die Erläuterungen zu 2. legen nun nahe, dass der Begriff „bis zu“ hier so zu verstehen sei, 

dass bisherige Standards gemäß § 25a, die die Kirchen, wo immer möglich, um der Qualität 

der Bildung, Erziehung und Betreuung willen, gemeinsam mit den kommunalen 

Kostenträgern vorgehalten haben, die über den bisherigen Mindeststandards lagen, mit 

15 % vollumfänglich fortgeführt werden müssen, um einen Anspruch auf die KiQuTG-

Pauschalen zu erhalten. 

 

Gemeinsame Modellberechnungen der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck, der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, sowie der Bistümer Fulda, Limburg und Mainz 

haben vor diesem Hintergrund aufgezeigt, dass bereits die Erhöhung der Grundpauschalen 

nach § 32 Abs. 2 nicht auskömmlich ist, um die neuen höheren Mindeststandards zu 

refinanzieren. 

 

So wird bereits der Stellenaufbau von etwa 700 Stellen im Bereich der insgesamt ca. 1.200 

kirchlichen Einrichtungen in Hessen, der erforderlich sein wird, um die neuen Mindest-

standards zu erfüllen, ca. 2,4 Mio. Euro über dem Betrag liegen, der durch die Erhöhung 

der Grundpauschalen kompensiert werden kann. 

Die KiQuTG-Pauschalen würden nach unseren Modellberechnungen allein für die Region 

der EKHN und der Bistümer Limburg und Mainz (rund 860 Einrichtungen) ca. 21 Mio. Euro 

jährlich betragen. Um die Fördervoraussetzung der Beibehaltung von 15 % bisheriger 

Standards nach § 25a zum Zeitpunkt 1. August 2019 zu erfüllen, müssten darüber hinaus 

in der Summe ca. 840 weitere Stellen aufgebaut werden, was ca. 50 Mio. Euro Kosten 
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verursachen würde. Es entstünde somit eine weitere Deckungslücke für die Kostenträger 

von ca. 29 Mio. Euro, d. h. ca. 58 % der Kosten wären nicht gedeckt. 

 

Beispielhaft schlägt sich das für eine durchschnittliche 4-gruppige Einrichtung (3 Regel-

gruppen; 1 Krippengruppe), die bisher schon zusätzliche Zeiten im Umfang von 15 % gem. 

§ 25a vorgehalten hat, wie folgt nieder: 

• Neuer Mindestpersonalstandard: Die Einrichtung benötigt hierfür trotz bisheriger 

Zusatzzeiten einen Aufbau von 0,79 Stellen, was Mehrkosten von T€ 47,5 

verursacht. Die Einrichtung erzielt zusätzliche Einnahmen aus der Erhöhung der 

Grundpauschalen von T€ 28,1 � Nicht gedeckte Kosten von T€ 19,4  (40,8 % der 

Mehrkosten) 

 

• Beibehaltung der zusätzlichen Zeiten gem. § 25a Die Einrichtung muss weitere 

0,99 Stellen aufbauen, was Mehrkosten von T€ 59,3 erfordert. Die Einrichtung erzielt 

zusätzliche Einnahmen aus der einrichtungsgrößenabhängigen Pauschale gem. des 

neuen Abs. 2a, § 32 des Gesetzesentwurfes in Höhe von T€ 23,8  � Nicht gedeckte 

Kosten von T€ 35,5  (59,9 % der Mehrkosten). 

 

• Insgesamt ergeben sich für dieses Einrichtungsbeispiel T€54,9  nicht gedeckte 

Kosten (51,4 % der Mehrkosten). 

 

Aggregierte und konkretisierende Berechnungsbeispiele und Modellberechnungen liegen 

dem Hessisches Sozialministerium vor. 

Da eine Finanzierung derartiger Mehrkosten in der gegenwärtigen Situation nicht darstellbar 

erscheint, wäre die Konsequenz, dass alle diejenigen Träger, die bereits zuvor höhere 

Standards vorgehalten haben, nicht an den KiQuTG-Pauschalen partizipieren könnten, vor 

allem aber auch nicht die mit dem Gute-Kita-Gesetz intendierte und vertraglich zwischen 

dem Land und dem Bund vereinbarte Weiterentwicklung der Betreuungsqualität umsetzen 

können würden. 

 

Da sowohl der Anhebung der bisherigen auf die künftigen Mindeststandards als auch die 

Umsetzung höherer Standards nach § 32 Abs. 2a nach diesen Berechnungen nicht 

auskömmlich finanziert sind, müssen wir darauf hinweisen, dass eine entsprechende 

Änderung notwendig ist, um die vollständige Refinanzierung der landesseitig erhöhten 
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Standards sicherzustellen. Die gegenwärtige Lage in den Landeskirchen und Diözesen 

erlaubt es nicht, hier zusätzliche Kirchensteuermittel einzusetzen. Nach unserer 

Einschätzung werden auch die Kommunalhaushalte dies nicht leisten können. 

 

Lösungsvorschlag: 

Sofern die Auslegung der Erläuterungen vom 2. April 2020 nicht rechtlich bindend wären, 

könnte die Formulierung des § 32a Abs. 2a in der Gesetzesbegründung so präzisiert 

werden, dass das „bis zu 15 %“ nicht zu einer vollumfänglichen Beibehaltung der bisherigen 

Besserstellung verpflichten würde, sondern nur zu einer Beibehaltung in dem Umfang, der 

durch die KiQuTG-Pauschalen auch tatsächlich refinanzierbar wäre.  

Gemäß obiger Modellberechnung könnten somit allein für die rund 860 kirchlichen 

Einrichtungen der EKHN und der Bistümer Limburg und Mainz - zusätzlich zu den Stellen, 

die zur Erreichung der neuen Mindeststandards aufgebaut werden müssen - ca. 345 

zusätzliche Stellen aufgebaut werden. 

Die kirchlichen Träger betreiben ca. 27,5 % der Einrichtungen in Hessen. Bei dieser 

Vorgehensweise sollten also problemlos die mit dem Bund vereinbarten Stellen-

aufbaukapazitäten von ca. 1.700 Stellen in ganz Hessen zu erzielen sein und gleichzeitig 

eine nicht darstellbare Belastung der Kostenträger vermieden werden können. 

 

Dieser Lösungsvorschlag wird ergänzend zu dem entsprechenden Votum der 

Evangelischen Kirchen in ihrer Stellungnahme vom 22. April 2020 eingebracht, da es auch 

für Träger, die derzeit nicht oberhalb der Personalmindeststandards ausgestattet sind, nicht 

zu ungedeckten Mehrkosten kommen darf. 

 

Wir bitten eindringlich darum, unsere Bedenken aufzugreifen. Diözesen und Kirchen haben 

ein großes Interesse daran, eine qualitativ hochwertige Arbeit in den 

Kindertageseinrichtungen zu erbringen, die den Kindern und Familien zu Gute kommt. Dies 

ist jedoch an eine in diesem Schreiben skizzierte Finanzausstattung gebunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
 
Oberkirchenrat Jörn Dulige Domkapitular Dr. Wolfgang Pax 
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VLK-Hessen e. V. | Adolfsallee 11 | 65185 Wiesbaden 

 
       Bad Soden, den 17.04.2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Decker, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank für die Möglichkeit im Rahmen der öffentlichen Anhörung 
des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen 
Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Sechstes Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches – Drucks. 20/2360 –
Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Dies möchten wir als Vereinigung der liberalen Kommunalpolitiker 
Hessen wie folgt gerne tun: 
 
Die Erhöhung der gesetzlich geregelten sogenannten Ausfallzeiten (für 
Krankheit, Urlaub und Fortbildung) von derzeit 15% des 
Mindestpersonalbedarfs auf 22% finden wir positiv.  
Eine Erhöhung der Ausfallzeiten in diesem Maße nähert die derzeitige 
gesetzliche Regelung an die tatsächlichen Ausfallzeiten in 
Kindertageseinrichtungen an und gibt den Einrichtungen die Möglichkeit 
die tatsächlich anfallenden Ausfallzeiten besser aufzufangen. 
 
Auch die Stärkung der Leitung gemäß KiTa-Qualitäts- und -
Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG wird positiv gesehen, da auch 
hier eine Anpassung der gesetzlichen Regelung an die realen 
Bedingungen in hessischen Kindertagesstätten erfolgt. 
 
Die geplanten Maßnahmen sind solche mit langfristiger Perspektive, denn die 
Kommunen stehen auch vor dem Problem, Fachkräfte zu gewinnen, was 
schon vielfach angesprochen worden ist.  
 
Somit sind diese Maßnahmen als erster Schritt zu sehen, auf den weitere, ins 
besondere im Bereich der Fachkräftegewinnung folgen müssen.  
 
Des Weiteren ist die Einführung einer neuen Förderkategorie für Kinder, 
die 45 Wochenstunden und länger in Kindertagesstätten betreut werden 
ein notwendiger Schritt. 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, haben 
viele Familien einen erhöhten Betreuungsbedarf. 
Ein Blick in die kommunalen Einrichtungen zeigt, dass der Anteil an 
Kindern, die vor dem Mittagessen nach Hause gehen deutlich 
gesunken ist.  

Vereinigung liberaler 
Kommunalpolitiker 
Landesverband Hessen 
 
VLK-Hessen e. V. 
Adolfsallee 11 
65185 Wiesbaden 
Tel. (06 11) 9 99 06-0 
Fax (06 11) 9 99 06-35 
info@vlk-hessen.de 
www.vlk-hessen.de 
 
Landesvorsitzender 
Erster Stadtrat 
Michael Schüßler 
Tel. (0 61 06) 6 93-13 45 
Fax (0 61 06) 6 93-33 44 
michael.schuessler@rodgau.de 
 
Schatzmeister 
Markus Gail 
Kleine Brückenstraße 3 
60594 Frankfurt am Main 
Tel. (0 69) 67 80 80 90 
Fax (0 69) 67 80 80 89 
schatzmeister@vlk-hessen.de 
 
Bankverbindung 
IBAN DE32 5019 0000 0301 
3317 03 
BIC FFVBDEFF 
 
VLK-Bundesverband 
Zu den Brodwiesen 63 
34431 Marsberg 
Tel. (0 29 92) 33 14 
Fax (0 32 22) 3 74 56 22 
brendel@vlk-bundesverband.de 
www.vlk-bundesverband.de 
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Hingegen steigt der Anteil an Kindern, die je nach Öffnungszeiten der 
Kitas bis 17:00 Uhr oder 18:00 Uhr betreut werden. 
 
Die Finanzierung der, grundsätzlich zu befürwortenden Erhöhung der 
Pauschalen zur Betriebskostenförderung durch Mittel des Programms 
„Starke Heimat Hessen“ sehen wir hingegen kritisch, da sich bei diesen 
Mitteln nicht um originären Landesmitteln handelt, sondern um Mittel 
eines Umlagesystems kommunaler Mitteln.  
 
Insofern ist für die Kommunen zurzeit nicht ersichtlich, wie und in 
welcher Höhe es hier zu einer Entlastung kommen soll.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sven Hahnel 
VLK-Hessen  
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VLK-Hessen e. V. | Adolfsallee 11 | 65185 Wiesbaden 

 
       Bad Soden, den 17.04.2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Decker, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank für die Möglichkeit im Rahmen der öffentlichen Anhörung 
des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen 
Landtags zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für 
ein Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten 
Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften für 
Tageseinrichtungen für Kinder (Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, 
HessFachAnlKitaG) – Drucks. 20/2435 – Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Dies möchten wir als Vereinigung der liberalen Kommunalpolitiker 
Hessen wie folgt gerne tun: 
 
Eine Verankerung der Praxisanleitung im Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuch ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme zur 
Vereinheitlichung der Qualifizierung der aktuell durch Institutionen wie 
beispielsweise die Volkshochschule durchgeführten Praxisanleiter-
Fortbildung für Erzieher/Innen. 
 
Die Formulierung, dass „insbesondere langjährig tätige Kolleginnen und 
Kollegen“ mit der Praxisanleitung betraut werden soll ist sehr ungenau. 
Die Frage hierzu ist, was unter „langjährig“ zu verstehen ist.  
 
Einige Institutionen setzen beispielsweise voraus, dass zwischen der 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/staatlich anerkannten 
Erzieher und der Teilnahme zur Fortbildung zur Praxisanleitung für 
Erzieher mindesten 3-5 Jahre in der Tätigkeit als Erzieher/Erzieherin 
liegen sollten. 
 
Wie der Name schon sagt liegt der Hauptschwerpunkt in der 
Praxisanleitung von angehenden Erziehern in der praktischen Arbeit am 
Kind. 
 
Des Weiteren glauben wir nicht, dass eine Verankerung der 
Praxisanleitung alleine ausreicht um gelernte Erzieher in den Beruf 
zurück zu holen. 
Die Anleitung und Integration von Berufsrückkehrern in Kitas ist unserer 
Erfahrung nach gelebte Praxis in den Kitas. 
 

Vereinigung liberaler 
Kommunalpolitiker 
Landesverband Hessen 
 
VLK-Hessen e. V. 
Adolfsallee 11 
65185 Wiesbaden 
Tel. (06 11) 9 99 06-0 
Fax (06 11) 9 99 06-35 
info@vlk-hessen.de 
www.vlk-hessen.de 
 
Landesvorsitzender 
Erster Stadtrat 
Michael Schüßler 
Tel. (0 61 06) 6 93-13 45 
Fax (0 61 06) 6 93-33 44 
michael.schuessler@rodgau.de 
 
Schatzmeister 
Markus Gail 
Kleine Brückenstraße 3 
60594 Frankfurt am Main 
Tel. (0 69) 67 80 80 90 
Fax (0 69) 67 80 80 89 
schatzmeister@vlk-hessen.de 
 
Bankverbindung 
IBAN DE32 5019 0000 0301 
3317 03 
BIC FFVBDEFF 
 
VLK-Bundesverband 
Zu den Brodwiesen 63 
34431 Marsberg 
Tel. (0 29 92) 33 14 
Fax (0 32 22) 3 74 56 22 
brendel@vlk-bundesverband.de 
www.vlk-bundesverband.de 
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Die genannten „Aufstiegschancen neben der Leitungsfunktion“ sind 
nicht näher erläutert. Die Frage in wie fern hierzu der TvöD SuE 
geändert werden müsste um eine Stelle „neben der Leitungsfunktion“ 
zu etablieren bleibt offen. 
 
Des Weiteren wird nicht näher erläutert wodurch der finanzielle 
Mehraufwand für den Landeshaushalt entsteht und aus welchen Mitteln 
dieser getragen werden soll. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sven Hahnel 
VLK-Hessen  
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 Stadt Maintal 
 Der Magistrat 
 
 Hessisches KinderTagespflegeBüro 

  

 
Hessisches KinderTagespflegeBüro, c/o Stadt Maintal, Klosterhofstr. 4-6, 

63477 Maintal, Telefon 06181/400724, info@hktb.de, www.hktb.de 
 

- 2 - 
 

 
 
 
 
Hessisches KinderTagespflegeBüro –Landesservicestelle- 
c/o Stadt Maintal, Klosterhofstr. 4-6, 63477 Maintal  
 Frau Christiane Mickel 
 
An die E-Mail: info@hktb.de 
Vorsitzende des Sozial- und Integrations- Telefon: 06181 400-427 
politischen Ausschuss Telefax: 06181 400-5017 
Hessischer Landtag Zimmer: 230 
65022 Wiesbaden 
 
 
  Datum: 22.04.2020 
 
 
Schriftliche Stellungnahme des Hessischen KinderTagespflegeBüros 
(HKTB) 
 
Im Vorfeld der öffentlichen mündlichen Anhörung des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein sechstes 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches  
Drucks. 20/2360  
 
Das Hessische Kindertagespflegebüro bezieht sich in seiner Stellungnahme auf die 
vorgesehenen Änderungen, welche die Kindertagespflege betreffen. Im Bereich der 
Kindertagespflege ist vorgesehen, den zeitlichen Rahmen der Landesförderung durch 
Einführung einer weiteren Förderkategorie zu ergänzen und die Förderbeträge zu 
erhöhen. 
 
Die Erhöhung der bestehenden Pauschalen in der Landesförderung für 
Kindertagespflege und die Einführung einer neuen Förderkategorie werden 
grundsätzlich begrüßt. Das damit verbundene Ziel, Qualität und Ausbau in der 
Kindertagespflege zu stärken und den Wünschen der Eltern nach bedarfsgerechten 
Betreuungszeiten Rechnung zu tragen, wird ebenso begrüßt. 
 
Die Formulierung der neuen Förderkategorie weicht von der Definition der bisherigen 
Zeitrahmen ab. Hier wäre eine Vereinheitlichung wünschenswert. 

Da Jugendhilfeträger die bestehenden Pauschalen in der Landesförderung nicht 
durchgängig in den Anerkennungsbetrag der laufenden Geldleistung einrechnen, 
sondern diese z. T. noch monatlich auszahlen, wäre es unseres Erachtens 
wünschenswert, wenn Jahresbeträge festgesetzt würden, die durch 12 teilbar sind.  
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Im Ü3-Bereich werden z. T. auch Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet, aber noch 
keinen Einrichtungsplatz erhalten haben, noch einige Monate in Kindertagespflege 
betreut.  

Es ist in diesen Fällen schwer nachvollziehbar, wieso Kindertagespflegepersonen trotz 
gleichbleibender Leistung weniger Fördermittel erhalten.  
Dort, wo Jugendhilfeträger die geringeren Landesmittel nicht aufstocken, erwägen 
Kindertagespflegepersonen deshalb häufig, zusätzliche Zahlungen von den 
Erziehungsberechtigten zu verlangen oder die weitere Betreuung abzulehnen.  
Vor diesem Hintergrund und insbesondere bezogen auf die Gestaltung von Übergängen 
zwischen den Bildungsorten Kindertagespflege und institutioneller Betreuung, so wie es 
der Bildungs- und Erziehungsplan in Hessen vorsieht, wäre es unseres Erachtens nach 
sehr förderlich, die Landesförderung über die Vollendung des dritten Lebensjahres 
hinaus in der bisherigen Höhe zu belassen bis ein Platz in institutioneller Betreuung 
belegt werden kann. 

Ansonsten ist die Kindertagespflege im Ü3- und Schulkinderbereich entweder als 
ergänzende Betreuungsform oder bei besonderem Bedarf vorgesehen. Hier haben 
nach den bundesrechtlichen Regelungen des § 24 Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII die 
Einrichtungen Vorrang. Die Zeitrahmen mit großem Wochenstundenumfang dürften im 
Ü3- und Schulkinderbereich daher selten zum Tragen kommen; dies dürfte 
insbesondere für die Erweiterung des Zeitrahmens auf 45 und mehr Wochenstunden im 
Schulkinderbereich gelten.  
Soweit hierfür entsprechende Mittel vorgesehen sind, könnten diese ggf. auf die 
anderen Zeitrahmen verteilt werden.  

BEP-Qualitätspauschale – Anpassung/Erhöhung für den Bereich der 
Kindertagespflege fehlt 

Während die BEP-Qualitätspauschale im Tageseinrichtungsbereich gestaffelt bzw. 
regelmäßig erhöht wurde, ist dies im Kindertagespflegebereich bisher nicht geschehen.  

Eine Anpassung fehlt leider auch im vorliegenden Gesetzesentwurf. 

Davon ausgehend, dass Kindertagespflegepersonen überwiegend selbstständig tätig 
sind und Fortbildungszeiten bisher nicht in allen Fällen vergütet werden, ist der Betrag 
in Höhe von 100 € pro Kind und Jahr unseres Erachtens zu niedrig und sollte dringend 
angepasst werden. Eine höhere BEP-Qualitätspauschale böte unseres Erachtens einen 
größeren Anreiz. 

Unter dem Aspekt der Gleichrangigkeit der Kindertagespflege bei der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren, ist es unseres Erachtens nicht nachvollziehbar, wieso in 
Tageseinrichtungen die dreifache Pauschale pro Kind gezahlt wird, obwohl dort nur 
(mindestens) 25 % der Fachkräfte an einer Fortbildung zum Bildungs- und 
Erziehungsplan in Hessen teilgenommen haben müssen. 

Gez. 
Leitung Hessisches Kindertagspflegebüro 
Christiane Mickel  
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Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft 
Freie Kinderarbeit Hessen e.V.  

 zum Gesetzentwurf der Fraktion CDU und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN für ein sechstes Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches – Drucksache 
20/2360 

 zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Hessisches 
Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im 
Rahmen der Ausbildung von Fachkräften für Tageseinrichtun-
gen für Kinder (Fachgerechte-Anleitung-Gesetz, HessFachAnlKi-
taG) – Drucksache 20/2435; Ihr Aktenzeichen: I A 2.17  

 

 

Frankfurt am Main, 23. April 2020 
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Vorbemerkung 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Kinderarbeit Hessen e.V. (LAG Freie Kinderarbeit) ist der Dach- und 
Fachverband der freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen in Hessen. Wir beraten und 
unterstützen Krabbelstuben, Kindergärten und Horte in frei gemeinnütziger Trägerschaft im laufenden 
Betrieb und in der Gründung. 

Als Dachverband, der die Interessen vieler Elterninitiativen und kleiner Träger in Hessen vertritt, hat die 
LAG Freie Kinderarbeit die Entwicklung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbes-
serung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und –Teilhabe-
verbesserungsgesetz) aufmerksam verfolgt. Die LAG Freie Kinderarbeit war zunächst skeptisch, dass durch 
das so genannte Gute-Kita-Gesetz mehr Qualität in Kitas erreicht wird. 

Mit Anerkennung hat die LAG Freie Kinderarbeit daher wahrgenommen, dass die hessische Landesregie-
rung die Handlungsfelder „Fachkraft-Kind-Schlüssel“ und „Stärkung der Leitung“ des Maßnahmenpakets 
des KiTa-Qualitäts- und –Teilhabeverbesserungsgesetz auswählte und alle bedeutenden Trägerverbände 
kontinuierlich an der Entwicklung einer Umsetzung des Gute-Kita-Vertrags beteiligt hat. Mit der Anhe-
bung der Ausfallzeiten auf nun 22 Prozent, der Einführung einer Pauschale für erweiterte Öffnungszeiten 
von 45 Stunden oder länger sowie der gesetzlichen Verankerung der Leitungsfreistellung setzt das Land 
nun um, was die LAG Freie Kinderarbeit bereits vor Umsetzung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes 
in einer Stellungnahme gefordert hatte. Die Anhebung der gesetzlichen Mindeststandards wird in Hessen 
dazu beitragen, dass sich das Qualitätsgefälle in der Kindertagesbetreuung zwischen Kommunen etwas 
ausgleicht. Denn die Unterschiede in der Personalkapazität werden insbesondere durch die gesetzlich vor-
gegebene Leitungsfreistellung geringer. Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt die geplanten Gesetzesände-
rungen daher ausdrücklich. Der Effekt der hessenweiten Vereinheitlichung von Qualitätsstandards wird 
allerdings gemindert durch die Regelung, dass alle Träger, die zuvor über dem neuen Standard gearbeitet 
haben, dies mit 15 Prozent auch weiterhin tun müssen. 

Allerdings lässt sich eine Kontinuität in der Qualität nur durch eine zuverlässige Finanzierung von Kinderta-
geseinrichtungen erreichen. Die LAG Freie Kinderarbeit möchte diese Stellungnahme dazu nutzen, ein 
weiteres Mal darauf hinzuweisen, dass in Hessen die Unterschiede in der Finanzierung von Kindertagesbe-
treuung in freigemeinnütziger Trägerschaft weiterhin groß sind. Grundvoraussetzung für Träger, das 
HKJGB umsetzen zu können und allen Kindern eine qualitätsvolle Bildung, Erziehung und Betreuung zu er-
möglichen – insbesondere in Krisenzeiten wie dieser und danach –, darauf möchte die LAG Freie Kinderar-
beit an dieser Stelle mit Nachdruck hinweisen, ist eine auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten. 
Die uneinheitliche Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung in Hessen, bedingt durch kommu-
nale Förderbereitschaft beziehungsweise Fördermöglichkeiten, schwächt den Bereich der freigemeinnüt-
zigen Träger und wird sich über kurz oder lang negativ auf die Vielfalt der Betreuungslandschaft auswir-
ken. Davon ist die LAG Freie Kinderarbeit überzeugt. 

Bezüglich der Inklusion merkt die LAG Freie Kinderarbeit an – wie schon in ihrer Stellungnahme vom 13. 
Juni 2017 –, dass es einer klaren gesetzlichen Regelung bedarf, wie Träger bei Aufnahme von Kindern mit 
(drohender) Behinderung zu verfahren haben. Die Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinde-
rung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder vom 01.08.2014 
(Vereinbarung Integration) widerspricht dem im Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention genannten Ziel, die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
im Rahmen landesgesetzlicher Regelungen konsequent weiterzuentwickeln (Kapitel 5.2 Grundsatzziele, 
Ziel 6, S. 58). Die Rahmenbedingungen zur Aufnahme von Kindern mit (drohender) Behinderung der Ver-
einbarung Integration müssen demnach in das HKJGB integriert werden. 
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Des Weiteren ist eine an die geplanten Änderungen angepasste Verordnung zur Ausführung des Hessi-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches noch ausstehend. Somit lässt sich leider der bürokratische 
Aufwand noch nicht abschätzen, den Träger möglicherweise haben werden, um Fördergelder zu erhalten 
und deren rechtmäßige Verwendung zu dokumentieren. Speziell für selbstorganisierte Trägervereine mit 
ehrenamtlichen Vorständen (wie Elterninitiativen) stellt die komplexe Berechnung der Finanzierung und 
des Personalbedarfs jetzt schon eine große Herausforderung dar. Die LAG Freie Kinderarbeit hofft daher, 
dass es eine für alle gut nachvollziehbare Förderregelung geben wird und unterstützt in gewohnter Weise 
Elterninitiativen und kleine Träger bei Fragen rund um die Antragstellung.  

 

1. Stellungnahme zu ausgewählten Änderungen Teil 2 HKJGB im Einzelnen 

Artikel 1 

Zu Nr. 1: § 32 HKJGB 

Buchstabe b 
Erhöhung der Grundpauschalen und Einführung zusätzlicher Pauschale für erweiterte Öffnungszei-
ten von ≥45 Stunden 

Wie schon vor dem Inkrafttreten des Hessischen Kinderförderungsgesetzes von der LAG Freie Kinderar-
beit und anderen Verbänden befürchtet, hat das Fehlen einer Förderung von Öffnungszeiten über 42,5 
Stunden bei einigen Trägern zu einer Kappung der Öffnungszeiten geführt, die dem Bedarf berufstätiger 
Eltern entgegensteht. Eine Förderung von Öffnungszeiten über 45 Stunden entspricht den gesellschaftli-
chen Anforderungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  Die LAG Freie Kinderarbeit 
begrüßt daher die zusätzliche Pauschale für Öffnungszeiten über 45 Stunden und länger. Ob diese Maß-
nahme ausreicht, um Kommunen beziehungsweise Träger zu veranlassen, die Öffnungszeiten von Einrich-
tungen zu erweitern, bleibt abzuwarten.  

Auch die Erhöhung der Grundpauschale begrüßt die LAG Freie Kinderarbeit grundsätzlich. Nicht nachvoll-
ziehbar ist jedoch, dass relativ gesehen eine ungleiche Erhöhung der Grundpauschalen zu Gunsten der 
kommunalen Träger erfolgt. Die LAG Freie Kinderarbeit plädiert dafür, dass die Pauschalen für kommu-
nale und für freigemeinnützige Träger gleichermaßen erhöht werden. 

Buchstabe c 
Pauschale zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung 
der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

Mit Besorgnis stellt die LAG Freie Kinderarbeit fest, dass nach eigenen Berechnungen die neuen Pauscha-
len nicht ausreichen, um die Mehrkosten abzudecken, die durch die Erhöhung des Mindestpersonalbe-
darfs entstehen. Folgende beispielhafte Darstellung soll dies aufzeigen: 

Der Berechnung zu Grunde gelegt ist eine Ü3-Einrichtung mit einer Öffnungszeit, die dem Betreuungsmit-
telwert 42,5 Stunden entspricht. Für die Aufstockung der Ausfallzeiten wurde ein durchschnittliches Erzie-
her*innengehalt nach TVöD 8b Stufe 3 herangenommen. Den Kosten der Leitungsfreistellung ist das Ge-
halt nach TVöD 8b Stufe 5 hinterlegt, das allerdings noch höher ausfallen kann, wenn die Einrichtung grö-
ßer ist. Die Lohnnebenkosten sind mit insgesamt 30% veranschlagt.  
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Beruhend auf diesen Annahmen ist die LAG Freie Kinderarbeit zu folgendem Ergebnis gekommen: 

Kinderzahl 
Ü3-Einrichtung 

7% Aufstockung 
Ausfallzeiten 

20% Leitungsan-
teil 

Summe Pauschale Differenz 

9 2.512 € 8.673 € 11.186 € 12.000 € 813 € 
25 6.980 € 24.093 € 31.073 € 12.000 € - 19.073 € 

49 13.681 € 47.222 € 60.903 € 12.000 € -48.903 € 
50 13.960 € 48.186 € 62.146 € 23.800 € -38.346 € 

99 27.641 € 94.751 € 122.393 € 23.800 € -98.593 € 

100 27.920 € 94.751 € 122.672 € 30.000 € -92.672 € 
 

Besonders problematisch ist nach Ansicht der LAG Freie Kinderarbeit, dass durch die in der Pauschale vor-
gegebenen drei großen Stufen (0-49 Kinder; 50-99 Kinder; 100 und mehr) Schwellen entstehen, die sich 
für Einrichtungen, die nicht voll belegt sind, sehr nachteilig auswirken. Einer zweigruppigen Einrichtung 
mit 49 Kindern fehlen ca. 10.000 Euro mehr als einer zweigruppigen Einrichtung, die ein Kind mehr be-
treut. 

Große Sorge bereitet der LAG Freie Kinderarbeit des Weiteren, dass die Mehrkosten des zusätzlichen Per-
sonals, die nicht über die neue Landespauschale gedeckt sind, bei freien Trägern (speziell im U3-Bereich) 
ohne kostendeckende Finanzierungsvereinbarung möglicherweise auf Elternentgelte umgerechnet wer-
den müssten. Die LAG Freie Kinderarbeit gibt zu bedenken, dass aus der Umsetzung des sogenannten 
Gute-Kita-Gesetzes beziehungsweise -Vertrages keine Nachteile für Eltern entstehen sollten.  

Buchstabe d 
Erhöhung der Qualitätspauschale 

Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt, dass die Landesregierung die Qualitätspauschale erhöht und Trägern 
zusätzliche Ressourcen für die Qualitätsentwicklung zur Verfügung stellt. Allerdings steht die Qualitäts-
pauschale nicht allen Trägern zur Verfügung, da (mit)finanzierende Kommunen entscheiden können, ob 
sie die Qualitätspauschale an die Träger als zusätzliche Mittel weiterreichen oder mit den allgemeinen Be-
triebskosten verrechnen. Die LAG Freie Kinderarbeit empfiehlt, eine Verrechnung mit den Betriebskosten 
auszuschließen. 

Buchstabe e 
Erhöhung der Schwerpunktkitapauschale 

Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt, dass die Förderpauschalen speziell für Schwerpunkt-Kitas erhöht wer-
den. Problematisch ist jedoch, dass Einrichtungen nicht selbstverständlich über den Förderbetrag verfü-
gen können. Genau wie bei der Qualitätspauschale können Kommunen die Förderung mit den allgemei-
nen Betriebskosten verrechnen.  

Wie in früheren Stellungnahmen spricht sich die LAG Freie Kinderarbeit weiterhin dafür aus, dass die För-
derung der Schwerpunkt-Kinder der kindbezogenen Fördersystematik folgt und nicht erst nach dem Errei-
chen eines bestimmten Prozentsatzes verteilt wird. Des Weiteren empfiehlt die LAG Freie Kinderarbeit, 
die Verrechnung des Förderbetrags mit der kommunalen Förderung zu unterbinden. Zusätzlich sollte es 
Trägern problemlos und ohne großen Verwaltungsaufwand möglich sein, unterschiedliche Förderpro-
gramme zu nutzen. Dies ist bisher nicht der Fall. 
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Buchstabe f 
Förderung der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung 

Gleichwohl die LAG Freie Kinderarbeit die Erhöhung der Beträge begrüßt, die an die Betreuungszeiten von 
Kindern mit Behinderung gekoppelt sind als auch den zusätzlichen Betrag für Betreuungszeiten von 45 
Stunden und länger, fehlt es weiterhin an einer angemessenen gesetzlichen Regelung zur Berechnung des 
Mindestpersonalbedarfes und der Gruppengröße für Einrichtungen, die Kinder mit und ohne Behinderung 
betreuen (siehe hierzu „2. Weitere Forderungen zum Gesetzentwurf).  

Als problematisch stuft die LAG Freie Kinderarbeit weiterhin ein, dass die Erhöhung der Pauschalen nicht 
ausreicht, um die finanziellen Einbußen aufzufangen, die mit einer Reduzierung der Gruppengröße bei Be-
treuung eines Kindes mit Behinderung einhergehen. Es entsteht insbesondere aufgrund der Stufen (0-50 
Kinder, etc.) bei der Pauschale für die Erhöhung des Personalbedarfs ein wesentlicher Nachteil für Einrich-
tungen, die Kinder mit Behinderung betreuen. Es bedarf nach Ansicht der LAG Freie Kinderarbeit eines 
eigenen Faktors für Kinder mit Behinderung analog des Faktors für Kinder unter drei Jahre.  

Zu Nr. 3: § 57 HKJGB 

Übergangsvorschrift für die Umsetzung der Fördervoraussetzungen der Qualitätspauschale 

Mit Anerkennung nimmt die LAG Freie Kinderarbeit wahr, dass die Landesregierung zügig auf die Kritik 
vieler Akteur*innen der Kindertagesbetreuung bezüglich des Geltungsdatums der neuen Fördervorausset-
zungen für die Qualitätspauschale reagiert hat. Eine Verschiebung des Geltungsdatums um drei Jahre un-
ter Beibehaltung der Erhöhung der Qualitätspauschale honoriert die steten Anstrengungen pädagogischer 
Fachkräfte, sich kontinuierlich weiterzubilden, um Kindern einen sicheren und anregungsreichen Entwick-
lungsraum zu bieten. 

Artikel 2 

Zu Nr. 1: § 25 

Buchstabe a 
Erhöhung der Ausfallzeiten von 15 auf 22 Prozent 

Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt die Erhöhung der Ausfallszeiten von 15 % auf 22 % ausdrücklich. Die 
Lücke zwischen der gesetzlichen Berechnungsgröße für den Ausfall von Mitarbeiter*innen aufgrund von 
Krankheit, Urlaub und Fortbildung und dem realen Ausfall von Mitarbeiter*innen wegen genannter 
Gründe wird dadurch annähernd geschlossen. Bedauerlich ist jedoch, dass bei der Berechnung der Lei-
tungsfreistellung die Ausfallzeiten unberücksichtigt bleiben. 

Buchstabe b 
Leitungsfreistellung 

Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt die gesetzliche Verankerung der Leitungsfreistellung ausdrücklich. Eine 
Kita zu leiten umfasst eine Reihe von Aufgaben. Es gilt die organisatorische und pädagogische Qualität der 
Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder zu steuern und zu entwickeln, die Zusammenarbeit mit den 
Eltern zu gestalten, Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zu pflegen, administrative 
Aufgaben zu erledigen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Eine gesetzlich verankerte Ausstattung mit 
Ressourcen für Leitungsaufgaben war lange ausstehend. Mit der Gesetzesänderung lässt sich das Quali-
tätsmerkmal – kompetente Wahrnehmung von Leitungsaufgaben – in der Praxis umsetzen und ist nicht 
länger abhängig von der Finanzstärke einer Kommune beziehungsweise der Größe einer Einrichtung . 

Die LAG Freie Arbeit spricht sich dafür aus, dass die einmalige Pauschale von 5.000 Euro für die Umset-
zung der Leitungsfreistellung sobald wie möglich und nicht erst in 2022 an Träger ausgezahlt wird. 
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Zu Nr. 3, § 57 
Übergangsfrist für die Einhaltung der Neuregelung zur Bemessung des 
Mindestpersonalbedarfs 

Die LAG Freie Kinderarbeit hält es im Hinblick auf den vielerorts gravierenden Fachkraftmangel im Bereich 
der Kindertagesbetreuung für richtig, Trägern eine längere Übergangsfrist zu gewähren, in der sie den er-
höhten Mindestpersonalbedarf noch nicht umgesetzt haben müssen. Offen bleibt die Frage, mit welchen 
Konsequenzen Träger rechnen müssen, wenn sie nach der dreijährigen Übergangsfrist trotz aller Bemü-
hungen den neuen Mindestpersonalbedarf nicht erreichen. Daher bleibt abzuwarten, ob drei Jahre in al-
len Städten und Kommunen ausreichen werden, um das zusätzlich geforderte Personal einzustellen und 
auf Dauer zu halten. 

2. Weitere Forderungen zum Gesetzentwurf 

a) Schaffung eines gesetzlich verankerten Rahmens für die Betreuung von Kindern mit Behinde-
rung 

Das HKJGB enthält immer noch keine Regelung bezüglich des Mindestpersonalbedarfs bei Aufnahme von 
Kindern mit (drohender) Behinderung. Träger von Kindertageseinrichtungen sind aufgefordert, den Rege-
lungen der Vereinbarung Integration zu folgen, die besagt, dass die Gruppengröße reduziert, der Mindest-
personalschlüssel aber einer vollbesetzten Gruppe gleichen soll.  

Die Hessische Landesregierung hat am 2. Juli 2012 dem Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zuge-
stimmt. Daraus geht aus Sicht der LAG Freie Kinderarbeit eine besondere Verantwortung des Landes her-
vor, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung zu stärken. Im Zusammenhang mit dem 
HKJGB bedeutet dies, fördernde Rahmenbedingungen für eine Pädagogik nach den Prinzipien der Inklu-
sion bereitzustellen und abzusichern. 

Vor dem Hintergrund des Hessischen Aktionsplans und der UN-Behindertenrechtskonvention spricht sich 
die LAG Freie Kinderarbeit dafür aus, die Regelungen zu Rahmenbedingungen und Fachkraftstunden der 
Vereinbarung Integration in das HKJGB mit einer Anpassung zu übernehmen, um somit Verbindlichkeit 
und Rechtssicherheit zu schaffen. In Bezug auf den Fachkraftfaktor bedeutet dies, eigene Faktoren für Kin-
der mit (drohender) Behinderung in den §25c, Satz 2 aufzunehmen. Diese Faktoren ermöglichen die Be-
rechnung des Mindestpersonalbedarfs einer vollbesetzten Gruppe trotz Gruppenreduzierung.  Die LAG 
Freie Kinderarbeit fordert folgende Faktorwerte für die Berechnung der Gruppengröße bei Aufnahme von 
Kindern mit (drohender) Behinderung – an dieser Stelle weicht die Empfehlung der LAG Freie Kinderarbeit 
leicht von der Vereinbarung Integration ab: 

 Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr: 1. Kind Faktor 3, jedes weitere Kind Faktor 3 

 Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr: 1. Kind Faktor 6, jedes weitere Kind Faktor 3. 
Bei Aufnahme eines Kindes mit Behinderung sollen Krippengruppen die Gruppengröße von 10 Kindern 
nicht überschreiten. Für Gruppen von Kindern zwischen drei und sechs Jahren soll die Grenze der Grup-
pengröße bei Aufnahme eines Kindes mit Behinderung bei 20 Kindern liegen. 

b) Verbesserung der Finanzierungssystematik von Kindertageseinrichtungen in Hessen  

Die LAG Freie Kinderarbeit sieht die Landesregierung mit Bund, Kommunen, Trägern und schließlich den 
Kindertageseinrichtungen in einer Verantwortungsgemeinschaft für frühkindliche Bildung. Als gesetzge-
bendes Organ ist das Land aus Sicht der LAG Freie Kinderarbeit dazu verpflichtet, Mindeststandards fest-
zulegen und Rahmenbedingungen für pädagogische Fachkräfte zu schaffen, die professionelles Handeln 
ermöglichen und die Chancengerechtigkeit aller Kinder in ihrem Zuständigkeitsbereich fördern. Eine abso-
lute Voraussetzung für gleiche Bildungschancen in allen hessischen Kindertageseinrichtungen ist eine aus-
kömmliche Finanzierung der Einrichtungen. Hessenweit bestehen jedoch große Unterschiede in der Finan-
zierung von kommunalen, kirchlichen und insbesondere frei gemeinnützigen Trägern, da der größte Teil 
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der Kosten der Kindertagesbetreuung von den Kommunen getragen wird und diesen unterschiedliche 
Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Die Förderungen der Landesförderung nach §32 HKJGB leisten nach Meinung der LAG Freie Kinderarbeit 
einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung. Insgesamt reicht die Fördersumme 
jedoch nicht aus, um allen hessischen Trägern von Kindertageseinrichtungen eine auskömmliche Finanzie-
rung zu sichern. Eine Erhöhung der Fördersummen, auch wenn diese die Kommunen zunächst entlastet 
und den Trägern zu Gute kommt, hält die LAG Freie Kinderarbeit für eine unzureichende Maßnahme, um 
die finanzielle Situation speziell von frei gemeinnützigen Kindertageseinrichtungen in finanzschwachen 
Kommunen zu verbessern. Es bedarf nach Ansicht der LAG Freie Kinderarbeit einer verbesserten Finanzie-
rungssystematik, die aus einer grundsätzlichen Erhöhung der Ausgaben und somit Beteiligung des Landes 
an den Kosten der Kindertagesbetreuung besteht. 

c) Förderpauschalen für Horte zugänglich machen 

Die LAG Freie Kinderarbeit wiederholt an dieser Stelle ihre Kritik an der fehlenden Förderung für Schüler-
läden und Horte, die sie bereits 2012 in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Hessischen Kinder-
förderungsgesetzes (Hess.KiföG) geäußert hat. Die Versorgung von Schulkindern in Hessen ist immer noch 
unzureichend. Der Bedarf von Eltern an Betreuungsangeboten für Kinder im schulpflichtigen Alter ist weit-
aus höher als die bislang geschaffenen Ganztagsschulangebote. Ändert sich das bisherige Tempo des Aus-
baus von Betreuungsangeboten für Schulkinder nicht, geht die LAG Freie Kinderarbeit davon aus, dass es 
mindestens weitere zehn Jahre braucht, bis die Ganztagsschule eine flächendeckende Versorgung für 
Schulkinder in Hessen bieten kann. Aus diesem Grund hält es die LAG Freie Kinderarbeit für richtig und 
wichtig, Horte in die Förderung mitaufzunehmen. 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind bewährte Partner in der Schulkinderbetreuung. Sie haben tragfä-
hige Konzepte und viel Erfahrung. Sie können mit einer Förderung des Landes unmittelbar neue Plätze 
und verlässliche, sozialpädagogische Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in Schülerläden und 
Horten schaffen. Solange die Ganztagschule keine flächendeckende Versorgung für Grundschulkinder in 
Hessen aufweist, ist es nach Auffassung der LAG Freie Kinderarbeit die Aufgabe des Landes, die Kommu-
nen mit Hilfe einer Förderung darin zu unterstützen, neue, dringend erforderliche Betreuungsplätze zu 
schaffen. 

3. Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
Die LAG Freie Kinderarbeit begrüßt und unterstützt den Vorstoß der Fraktion DIE LINKE Zeitkontingente 
für die Praxisanleitung sowie Anforderungen an eine zusätzliche Qualifizierung der Praxisanleitungen ge-
setzlich verankern zu wollen.  
 

Frankfurt am Main, den 23. April 2020 
 
 
 
Stefan Dinter  
Geschäftsführung  
LAG Freie Kinderarbeit Hessen e.V.  
 

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Freie Kinderarbeit Hessen e.V. ist ein Dach- und Fachverband für 
hessische Kindertageseinrichtungen in frei gemeinnütziger Trägerschaft. Sie existiert seit 1984 als fachli-
ches Beratungs- und Unterstützungssystem und vertritt die Interessen von 215 hessischen Mitgliedsverei-
nen, die rund 21.000 Betreuungsplätze anbieten. Die LAG Freie Kinderarbeit setzt sich ein für die Schaf-
fung und den Erhalt von Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren und Qualitätssicherung in Krabbel-
stuben, Kinderläden, Schülerläden und altersgemischten Einrichtungen. 
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